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§ 373d. (1) Soweit nicht § 373c anzuwenden ist, hat der Landeshauptmann auf Antrag eines 
Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der EU oder eines Vertragsstaates des EWR unter Bedachtnahme 
auf das Qualifikationsniveau des jeweiligen Gewerbes oder der jeweiligen Tätigkeit des Gewerbes die 
vom Antragsteller erworbene und nachgewiesene Berufsqualifikation (Abs. 2) mit dem 
Befähigungsnachweis des betreffenden Gewerbes oder der betreffenden Tätigkeit des Gewerbes nach der 
Richtlinie 2005/36/EG gleichzuhalten, wenn 

 1. die vom Anerkennungswerber erworbene und nachgewiesene Berufsqualifikation dem 
Befähigungsnachweis äquivalent ist und 

 2. keine Ausschlussgründe gemäß § 13 vorliegen. 

(2) Zum Nachweis seiner im Heimat- oder Herkunftsstaat erworbenen Berufsqualifikation hat der 
Anerkennungswerber folgende Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise vorzulegen: 

 1. den Befähigungsnachweis im Sinne des Art. 11 lit. a der Richtlinie 2005/36/EG oder 

 2. das Zeugnis im Sinne des Art. 11 lit. b der Richtlinie 2005/36/EG oder 

 3. das Diplom im Sinne des Art. 11 lit. c der Richtlinie 2005/36/EG oder 

 4. das Diplom im Sinne des Art. 11 lit. d der Richtlinie 2005/36/EG oder 

 5. den Nachweis im Sinne des Art. 11 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG. 

Jeder andere Ausbildungsnachweis oder jede Gesamtheit von anderen Ausbildungsnachweisen, die von 
einer zuständigen Behörde in einem Mitgliedstaat der EU oder in einem Vertragsstaat des EWR 
ausgestellt wurden, sind den Nachweisen gemäß Z 1 bis 5 auch im Bezug auf das entsprechende 
Qualifikationsniveau gleichgestellt, sofern sie eine in der EU oder dem EWR erworbene Ausbildung 
abschließen und von dem ausstellenden Staat als gleichwertig anerkannt werden und im Bezug auf die 
Aufnahme oder Ausübung eines Berufs dieselben Rechte verleihen oder, sofern der ausstellende Staat den 
Beruf nicht reglementiert, auf die Ausübung dieses Berufs vorbereiten. 

(3) Die vorgelegten Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise müssen in einem Mitgliedstaat der 
EU oder einem Vertragsstaat des EWR von einer entsprechend dessen Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften benannten zuständigen Behörde ausgestellt worden sein. Sie müssen 
bescheinigen, dass das Berufsqualifikationsniveau des Inhabers zumindest unmittelbar unter dem Niveau 
nach Art. 11 der RL 2005/36/EG liegt, das nach diesem Bundesgesetz für die Ausübung der beantragten 
Tätigkeit vorgeschrieben ist. Sofern der Beruf oder die beruflichen Tätigkeiten im Herkunftsstaat 
reglementiert sind, muss der vorgelegte Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis zur Aufnahme und 
Ausübung dieses Berufs oder dieser beruflichen Tätigkeiten im Hoheitsgebiet des Herkunftsstaates 
berechtigen. Sofern der Beruf oder die beruflichen Tätigkeiten im Herkunftsstaat nicht reglementiert sind, 
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muss der Antragsteller über einen oder mehrere Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise verfügen und 
diesen Beruf oder die beruflichen Tätigkeiten vollzeitlich zwei Jahre lang in den vorhergehenden zehn 
Jahren in diesem Staat ausgeübt haben. Die zweijährige Berufsausübung ist nicht nachzuweisen, wenn der 
Ausbildungsnachweis des Antragstellers eine reglementierte Ausbildung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. b 
der RL 2005/36/EG der Qualifikationsniveaus gemäß Abs. 2 Z 2, 3, 4 oder 5 darstellt. 

(4) Die Äquivalenz der Befähigungs- oder Ausbildungsnachweise ist nicht gegeben, wenn 

 1. die nachgewiesene Ausbildungsdauer mindestens ein Jahr unter der nach diesem Bundesgesetz 
geforderten Ausbildungsdauer liegt oder 

 2. die bisherige Ausbildung sich auf Fächer bezieht, die sich wesentlich von denen unterscheiden, 
die durch den Ausbildungsnachweis abgedeckt werden, der nach diesem Bundesgesetz 
vorgeschrieben ist, oder 

 3. das Gewerbe oder die gewerblichen Tätigkeiten eine oder mehrere berufliche Tätigkeiten 
umfassen, die im Herkunftsmitgliedstaat des Antragstellers nicht Bestandteil des entsprechenden 
reglementierten Berufs sind, und wenn dieser Unterschied in einer besonderen Ausbildung 
besteht, die nach diesem Bundesgesetz vorgeschrieben wird und sich auf Fächer bezieht, die sich 
wesentlich von denen unterscheiden, die von dem Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis 
abgedeckt werden, den der Anerkennungswerber vorlegt. 

Unter den Fächern gemäß Z 2 und 3, die sich wesentlich unterscheiden, sind jene Fächer zu verstehen, 
deren Kenntnis eine wesentliche Voraussetzung für die Ausübung des Berufs ist und bei denen die 
bisherige Ausbildung des Antragstellers bedeutende Abweichungen hinsichtlich Dauer und Inhalt 
gegenüber der nach diesem Bundesgesetz geforderten Ausbildung aufweist. 

(5) Liegt keine Äquivalenz vor, so ist die Gleichhaltung unter der Bedingung einer Anpassung in 
Form eines Anpassungslehrganges (Abs. 6) oder einer Eignungsprüfung (Abs. 7) auszusprechen, wenn 
auf diese Weise die Äquivalenz erreicht werden kann. Vor der Gleichhaltung unter der Bedingung eines 
Anpassungslehrganges oder einer Eignungsprüfung ist nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu 
prüfen, ob die vom Anerkennungswerber während seiner Berufserfahrung erworbenen Kenntnisse die 
wesentlichen Unterschiede gemäß Abs. 4 Z 2 oder 3 ganz oder teilweise abdecken. 

(6) Unter Anpassungslehrgängen sind Anpassungslehrgänge im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. g der 
Richtlinie 2005/36/EG zu verstehen. 

(7) Unter Eignungsprüfungen sind Eignungsprüfungen im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h der 
Richtlinie 2005/36/EG zu verstehen. Als Inhalt der vorzuschreibenden Eignungsprüfung kann auch die 
Ablegung bestimmter, in Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes geregelter 
Befähigungsprüfungen und Meisterprüfungen oder von Teilen von diesen vorgesehen werden, wobei 
hinsichtlich der Durchführung der Eignungsprüfung die Bestimmungen der §§ 350 bis 352a und der auf 
diese Bestimmungen gegründeten Verordnungen sinngemäß zur Anwendung kommen. 

(8) Wird die Gleichhaltung unter der Bedingung einer Anpassung in Form eines 
Anpassungslehrganges oder einer Eignungsprüfung ausgesprochen, ist dem Antragsteller die 
Wahlmöglichkeit zwischen Anpassungslehrgang (Abs. 6) und Eignungsprüfung (Abs. 7) einzuräumen. 
Davon ausgenommen sind Gewerbe oder gewerbliche Tätigkeiten, deren Ausübung eine genaue Kenntnis 
des österreichischen Rechts erfordert und bei denen Beratung und/oder Beistand in Bezug auf das 
österreichische Recht ein wesentlicher und beständiger Teil der Berufsausübung sind. 

(9) Die Äquivalenzprüfung gemäß Abs. 1 bis 8 hat spätestens innerhalb von vier Monaten nach 
Vorlage der vollständigen Unterlagen des Anerkennungswerbers zu erfolgen. 

(10) Erfüllt die Berufsqualifikation des Antragstellers die Kriterien einer „gemeinsamen Plattform“ 
gemäß Art. 15 der Richtlinie 2005/36/EG und ist somit geeignet, wesentliche Unterschiede der 
Ausbildungsanforderungen verschiedener Mitgliedstaaten auszugleichen, so entfallen die 
Ausgleichsmaßnahmen gemäß diesem Paragrafen. 


